
Zeitschrift: Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich

Herausgeber: Antiquarische Gesellschaft in Zürich

Band: 74 (2007)

Artikel: Öffentliche Waschhäuser : (Hochfelden, 1840)

Autor: Böhmer, Roland

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1045536

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-1045536
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Öffentliche Waschhäuser

(Hochfelden, 1840)

«Als charakteristisch erscheint in allen unseren Gemeinden

eine grosse Zahl von Waschhäusern. Diese Einrichtungen

sind ein Zeugnis für den bei uns herrschenden

Sinn für Reinlichkeit, hauptsächlich rücksichtlich des

Weisszeuges», schrieb J. M. Kohler 1852 in einer

landwirtschaftlichen Beschreibung verschiedener Zürcher
Ortschaften. Der ausgeprägte Sinn für Reinlichkeit ist der

Schweizer Bevölkerung bis heute geblieben. Die
Arbeitsmethoden beim Waschen haben sich jedoch geändert, und

zwar so fundamental wie wohl bei kaum einer anderen

Arbeit im Haushalt. Was heutzutage nicht viel mehr als

einen Knopfdruck erfordert, war früher eine überaus

aufwendige Prozedur. Die Wäsche fand nur zwei- bis dreimal

im Jahr statt, dauerte dann aber mehrere Tage und erforderte

von der Hausfrau harten körperlichen Einsatz. In
einem grossen Kupferbehälter, dem Sechtkessel, erhitzte

man das mit Buchenaschenlauge versetzte Waschwasser

und goss es anschliessend über die Wäsche. Der Vorgang
musste mehrmals wiederholt werden. Am Schluss wurde
die Wäsche ausgespült und zum Trocknen aufgehängt.
Waschen war früher nicht nur eng mit dem Wasser-,
sondern auch mit dem Feuerelement verbunden. Feuer aber

bedeutete Brandgefahr. In den Städten versuchte man
deshalb seit dem 15. Jahrhundert, das Sechten in den

Küchen zu verbieten. Auf der Zürcher Stadtansicht von Jos

Murer aus dem Jahr 1576 sind bei den öffentlichen Brunnen

Sechtöfen dargestellt, in denen die Waschlauge erhitzt
werden konnte. Im 17./18. Jahrhundert begann man, die

Sechtöfen in massiv gemauerte Waschhäuser zu verlegen.

In den meist locker gebauten Siedlungen auf dem Land

war das Waschen in der Küche weit verbreitet. Nur
die reicheren Bewohner und die Pfarrfamilie verfügten
über ein separates Waschhaus (vgl. Artikel Seuzach). Im
Laufe des 19. Jahrhunderts nahm die Anzahl der privaten

Waschhäuser dann allmählich zu. Das Sechten in der

Küche endete gelegentlich mit einer Katastrophe. So hielt

1833 eine Frau in der Küche ihres Strohdachhauses in
Obersteinmaur eine Garnwäsche ab, obschon seit 1820

im Oberamt Regensberg alles Sechten unter Strohdächern

verboten war. Die Wäsche der Frau war wahrscheinlich

die Ursache für einen verheerenden Brand, dem das von

35 Personen bewohnte Gebäude vollständig zum Opfer
fiel. Glücklicherweise war es windstill, so dass das Feuer

einzig auf ein daneben stehendes Wohnhaus übergriff. Die
zahlreichen Nachbarn, die bereits mit dem Zusammenpacken

ihrer Habseligkeiten beschäftigt waren, kamen mit
dem Schrecken davon.

In Hochfelden nannte 1812 bei der Einführung der
kantonalen Gebäudeversicherung nur ein einziger Privater
ein versichertes Waschhaus sein eigen: der Müller Hans

Jacob Bleuler. Sein Waschhaus verfügte zusätzlich über
eine Stube, die vermutlich zum Bügeln der Wäsche

benutzt wurde. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs die Anzahl
der privaten Waschhäuser in Hochfelden nur leicht an;

1844 sind im Lagerbuch der Gebäudeversicherung
deren drei verzeichnet und 1885 vier. Möglicherweise gab

es aber weitere Waschhäuser, die aufgrund ihres geringen
Wertes von der Versicherung ausgeschlossen waren und
deshalb nicht aktenkundig sind.

Um die Feuergefahr einzudämmen, Hessen einzelne
Gemeinden im nördlichen Teil des Zürcher Unterlandes

öffentliche Waschhäuser errichten. Im Städtchen Bülach

ist ein solches bereits für 1634 belegt. 1812 existierten in
Weiach deren vier, in Glattfelden drei und in Wasterkin-

gen eines. Seit 1840 standen auch den Einwohnern von
Hochfelden zwei öffentliche Waschhäuser in Gemeindebesitz

zur Verfügung - je eines im Oberdorf und im
Unterdorf. Die schlichten, massiv gemauerten Häuschen

mit Giebeldach und zwei Sechtöfen dienten ihrem Zweck
bis um 1930. In der Folge wurden sie an Private verkauft.
Während das Waschhaus im Oberdorf nach der Privatisierung

keine grösseren baulichen Veränderungen erfuhr
und heute als Garage dient, wurde das Waschhaus im
Unterdorf 1931 in einen Pferdestall umgebaut, so dass seine

ursprüngliche Funktion nicht mehr zu erkennen ist.

Roland Böhmer
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